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Gegebenenfalls können bei beengten Platzverhältnissen folgende Ausnahmen 
hinsichtlich der Abmessungen in Betracht kommen: 

⮚ Verringerung der Breite (um 90 cm auf 6,10 m insgesamt) bei Anordnung 
von zwei Parkplätzen für mobilitätsbehinderte Nutzer/Besucher parallel 
nebeneinander. 
 

 
Abbildung 1: Maße der notwendigen PKW-Parkfläche von zwei 
nebeneinanderliegenden Behindertenparkplätzen 

 
Die Breite der PKW-Parkfläche wurde hier auf 2,30 m verändert. Beide 
Parkplätze teilen sich zudem die notwendige Bewegungsfläche von 
1,50 m. Um die einwandfreie Nutzung zu gewährleisten, sollte die 
Bewegungsfläche optisch markiert sein. 

 

⮚ Verringerung der Breite bei Anordnung des Parkplatzes für 
mobilitätsbehinderte Menschen neben den ohnehin vorhandenen 
Bewegungsflächen (z. B. den Gang zur Tür). 
 
 

Die Behindertenparkplätze sind  
• entsprechend zu kennzeichnen, 
• in der Nähe des barrierefreien Zugangs anzuordnen und 
• mit Abmaßen von mindestens 350 cm Breite und mindestens 500 cm Länge 

(bei Parkplätzen parallel zur Fahrbahn – sogenannte Längsparkplätze – 750 
cm) vorzusehen für die Möglichkeit des Heckausstiegs. 

(s. DIN 18040-1 Punkt 4.2.2 und DIN 18040-3 Ziff. 5.5) 
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Abbildung 2: Die Parkfläche ist optisch markiert und die Etage der Tiefgarage durch eine große 
kontrastreiche Beschriftung gekennzeichnet. 

 

Um die zweckentsprechende Nutzung zu gewährleisten, sollten die Parkflächen 
grundsätzlich markiert sein. Der Weg vom Parkplatz zum allgemeinen Eingang und 
gegebenenfalls von einer Tiefgarage ins Gebäude muss barrierefrei sein.  
 
Sollte ein Parkticketautomat vorhanden sein, ist der Münzeinwurf möglichst 
waagerecht auszugestalten. Eine Klappe vor dem Fach zur Ticketausgabe ist nicht 
vorzusehen.  
 
Auch muss dieser stufen- und möglichst schwellenlos mit einem Rollstuhl anfahrbar 
sein, wozu eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm x 150 cm vorzusehen ist. 
Eine seitliche Anfahrbarkeit des Ticketautomaten ist anzustreben. Die Bedienhöhe 
muss 85 cm bis 105 cm OKFF betragen.  
 

b) Nachtbriefkasten/Fristenbriefkasten (Ziffer 4.5.2 der DIN 18040-1 und die 
einschlägigen DIN-Normen 32975 und 32986) 
Der Nachtbriefkasten ist gut sichtbar zu platzieren und kontrastreich zu gestalten.  
Außerdem muss ein räumlicher Zusammenhang zum Haupteingang bestehen und 
der Anschluss an das Bodenleitsystem erfolgen.  
 
Er muss stufen- und möglichst schwellenlos mit einem Rollstuhl anfahrbar und der 
Einwurfschlitz für Rollstuhlnutzende erreichbar sein. Dies ist nach DIN 18040-1 
Nr. 4.5.2 dann der Fall, wenn der Einwurfschlitz im Bereich von 85 cm bis 105 cm 
über OKFF liegt. Vor dem Einwurfschlitz ist eine Bewegungsfläche von mindestens 
150 cm x 150 cm einzuhalten. Eine seitliche Anfahrbarkeit des Nachtbriefkastens ist 
anzustreben. 
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Abbildung 3: Darstellung eines seitlich anfahrbaren in die Wand integrierten Nachtbriefkastens 

 
Das Fassungsvermögen des Nachtbriefkastens ist mit den Ortsbehörden 
abzustimmen. 
 
Der Nachtbriefkasten ist mit taktiler und kontrastreicher Beschriftung gemäß den 
DIN-Normen 32975 und 32986 - möglichst oberhalb des Einwurfschlitzes - zu 
versehen. Die taktile Schrift ist in einem Bereich zwischen 130 cm und 160 cm und 
vorzugsweise oberhalb des Einwurfschlitzes anzuordnen.  
 

 
Abbildung 4: Darstellung der Bedien- und taktilen Lesehöhen eines Nachtbriefkastens 

 
Die Angabe der Behörde und das Wort „Nachtbriefkasten“ sind als taktile 
Beschriftung in Großbuchstaben auszuführen, die übrige Beschriftung kann rein 
visuell ausgeführt werden. Die taktile Schrift - in Form von erhabener Profilschrift - 
soll mit einem prismenförmigen Querschnitt (gleichschenkliges Prisma mit einem 
oberen Winkel von 90°) ausgebildet sein und eine Versalhöhe von 25 mm erreichen. 
Bei der Auswahl des Materials ist im Hinblick auf die Tastbarkeit darauf zu achten, 
dass die taktile Schrift Witterungseinflüssen durch Frost und Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt ist. Die Tastkante der taktilen Schrift darf nicht scharfkantig sein.  



 Justiz NRW  Seite 15 
VI. Umsetzung der Vorgaben barrierefreien Bauens bei Neubauten von Gerichten und Staatsanwaltschaften in NRW 

28.04.2023 
 

 
 
 
Die visuelle Schrift ist als Fettdruck in dem Schrifttyp „Arial“ auszuführen; es sind 
Groß- und Kleinbuchstaben zu verwenden. 

 
Abbildung 5: Darstellung der visuellen und taktilen Beschriftung des Nachtbriefkastens 
 

 

c) Barrierefreier Zugang (Ziffer 4.2.1 der DIN 18040-1 und Ziffer 4.3 der 
DIN 18040-3) 
Gehwege müssen ausreichend breit für die Nutzung mit dem Rollstuhl oder mit 
Gehhilfen, auch im Begegnungsfall, sein.  

Ausnahmsweise genügt eine Breite von 120 cm, wenn jeweils vor und nach einer 
Länge von max. 6 m die für eine Richtungsänderung eines Rollstuhls notwendige 
Bewegungsfläche von 150 x 150 cm gegeben ist. 

  

Der speziell für die haptische Erkennung und Unterscheidung von 
Normalschriftzeichen für blinde und sehbehinderte Menschen entwickelte und 
getestete taktile Zeichensatz, kann als „True Type Font“ von der Website des 
Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands e.V. auf 
www.profilschrift.dbsv.org unter der Bezeichnung „DBSV_Profilschrift_pos“ und 
„DBSV_Profilschrift_neg“ heruntergeladen werden. 

(s. DIN 32986 Punkt 4.3.4; Anmerkung zu Bild 4) 

http://www.profilschrift.dbsv.org/
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Abbildung 6: Verdeutlichung der Voraussetzungen für den Ausnahmefall einer Steigung von max. 6% 

Gehwegbegrenzungen sind so zu gestalten, dass sie mit dem Blindenstock leicht 
und sicher wahrgenommen werden können (z. B. mit Rasenkantensteinen von 
mindestens 6 cm Höhe oder mit Bordsteinen von mindestens 6 cm Höhe, die eine 
deutliche Kante aufweisen). 

 

  

Die Neigungsverhältnisse von für den Fußgängerverkehr vorgesehenen Flächen 
müssen für Menschen mit motorischen Einschränkungen, insbesondere für 
Rollstuhl- und Rollatornutzende, so beschaffen sein, dass die Flächen eigenständig 
und sicher nutzbar sind. Dies wird erreicht durch:  

eine Längsneigung von Bewegungsflächen und nutzbaren Gehwegbreiten von:  
• grundsätzlich maximal 3 %;  
• in Ausnahmefällen sind maximal 6 % möglich, sofern Zwischenpodeste zum 

Ausruhen und Abbremsen vorhanden sind. Diese Zwischenpodeste müssen 
folgende Eigenschaften aufweisen: 
⮚ eine Länge von mindestens 1,50 m 
⮚ eine Längsneigung von maximal 3 %  
⮚ eine Anordnung im Abstand von höchstens 10,00 m;  

sowie eine Querneigung von Bewegungsflächen und nutzbaren Gehwegbreiten – 
lotrecht zur Gehrichtung – von maximal 2 % (bei vorhandener Längsneigung), um 
die permanente Abdrift von Rollstühlen und Rollatoren zu vermeiden.  
 
In ebenen Bereichen (ohne Längsneigung) ist eine Querneigung von 2,5 % 
zulässig. 

(s. DIN 18040-3 Punkt 4.3) 
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Abbildung 7: Darstellung der Mindestanforderung einer Rampe mit Blick auf lichte Maße und 
maximale Steigung 

 

 
Abbildung 8: Zeichnung einer Rampe mit Radabweiser- und Handlaufoptionen 

 

Ausführungen zur Ausgestaltung des Handlaufs befinden sich unter Ziffer VI.1.f). 

 
Blindenleitsysteme sind nicht auf Rampen hinzuführen, sondern auf die alternative 
Zuwegung. Für blinde Menschen besteht eine Kollisionsgefahr durch die teilweise 
schnelle Bewegung eines Rollstuhls. Die für blinde Menschen notwendigen taktilen 
Elemente bergen eine Sturzgefahr für Menschen, die einen Rollstuhl nutzen, beim 
Abwärtsbefahren der Rampe.  
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e) Treppen im Außenbereich (Ziffer 4.3.6 der DIN 18040-1 und Ziffer 5.4.4 der 
DIN 18040-3) 
Mit nachfolgenden Eigenschaften sind Treppen für Menschen mit begrenzten 
motorischen Einschränkungen sowie für blinde und sehbehinderte Menschen 
barrierefrei nutzbar:  

 

 
Abbildung 9: Ausführungsbeispiele von Stufen 

Beispiel a) – optimal, weil geschlossen und nicht vorstehend über die Setzstufe 
Beispiel b) – noch geeignet, da Trittstufe nicht mehr als 2 cm vorstehend und abgeschrägte Setzstufe 
Beispiel c) – ungeeignet, da erhebliche Unfallgefahr durch vorstehende Kante der Trittstufe 
Beispiel d) – ungeeignet, da durch fehlende Setzstufe erhebliche Unfallgefahr 

 

 

• Treppen müssen gerade Läufe haben.  
• Die Treppenlauflinie muss rechtwinklig zu den Treppenstufenkanten 

verlaufen. 
• Treppen müssen Setzstufen haben.  
• Trittstufen dürfen über die Setzstufen nicht vorragen.  
• Eine Unterschneidung bis 2 cm ist bei schrägen Setzstufen zulässig.  
• Setzstufen mit sich verringernder Höhe oder Trittstufen mit sich verjüngender 

Tiefe, z. B. aus topografischen oder gestalterischen Gründen im 
Außenbereich, sind unzulässig.  

• Dies gilt auch für Einzelstufen.  

(s. DIN 18040-1 Punkt 4.3.6.2) 

Alle Stufen müssen visuelle Markierungen nach DIN 18040-1 aufweisen. 
• Bei Treppen ist vor der untersten und hinter der obersten Stufe ein taktiles 

Aufmerksamkeitsfeld vorzusehen.  
• Bei Zwischenpodesten, die tiefer als 3,50 m sind, sollten zusätzliche taktil 

erfassbare Felder vorgesehen werden.  
• Treppenläufe mit einer Breite von mehr als 12,00 m sind mit einem in der 

Regel mittig anzuordnenden, beidseitig nutzbaren, zusätzlichen Handlauf 
zu versehen.  

• Treppen sind frei von Einbauten (z. B. Pflanztröge, Sitzgelegenheiten) zu 
halten.  

(s. DIN 32984 Punkt 5.7.1 und DIN 18040-3 Punkt 5.4.4) 
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Abbildung 10: geeignete und ungeeignete Handläufe wegen der Form und/oder der Befestigung 

 

Ist bei einer Treppe eine Absturzsicherung erforderlich, so ist diese - soweit möglich - 
nicht als Handlauf auszubilden. Wird die Absturzsicherung ausnahmsweise als 
Handlauf ausgebildet, dann darf die Befestigung des oberen der Absturzsicherung 
dienenden Handlaufs die Nutzung des darunterliegenden eigentlichen Handlaufs 
nicht beeinträchtigen. Es darf keine Verletzungsgefahr entstehen.  

Bei der Entfluchtung dienenden Treppen ist für Kleinwüchsige und Kinder ein 
weiterer Handlauf in der Höhe von 55 cm wünschenswert.  

Bei Außentreppen ist zu prüfen, ob und welche Handlaufinformationen zum sicheren 
Erreichen des Gebäudes erforderlich sind. 

Die Handlaufinformation ist auf dem Handlauf, der in einer Höhe von 85 cm bis 
90 cm montiert ist, vorzusehen. Die Informationen sind auf den Handläufen so 
anzubringen, dass die ertastende Hand sie leicht entdecken und lesen kann. Das 
wird erreicht, wenn sich die Handlaufinformation unmittelbar neben dem 
Handlaufknick auf dem horizontalen Stück befindet.  

 
Abbildung 11: Anbringungsort der Handlaufinformation (rote Markierung) 
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Die Handlaufschilder sind so anzubringen, dass sich die erhabene Profilschrift oben 
befindet (12 Uhr) und die Braillebeschriftung etwa bei 2 Uhr beginnend nach außen 
weist (s. nachfolgende Abbildung).  

 

 
Abbildung 12: Anbringungsort der Handlaufinformation (rote Markierung) und Positionierung am 
Handlauf im Querschnitt 

 

Außerdem sollten blinde und sehbehinderte Menschen die Handlaufinformation 
immer an der gleichen Stelle des Handlaufs finden.  

Die Handlaufinformation ist als taktile Schrift - in Form von erhabener Profilschrift und 
unter Verwendung von Großbuchstaben - mit einem prismenförmigen Querschnitt 
(gleichschenkliges Prisma mit einem oberen Winkel von 90°) auszubilden und 
zusätzlich in Brailleschrift.  

In Ergänzung dieser Ausführungen sind folgende Vorgaben zum konkreten Inhalt der 
Handlaufinformationen zu berücksichtigen: 

• Bei der Beschriftung ist Rechtsverkehr zu Grunde zu legen.  
• Auf dem rechten Handlauf ist unten an der Treppe eine ausgeschriebene 

Richtungsangabe aufzuführen (z. B. „ZUM AMTSGERICHT“). Oben an der 
Treppe, ist anzugeben, wo man sich befindet; alternativ ist eine der 
weiterführenden Orientierung dienende Angabe geboten (z. B. „EINGANG 
GERADEAUS“). Entsprechendes gilt für den Handlauf auf der anderen 
Treppenseite, der bei dem Verlassen des Gebäudes auf der rechten Seite 
vom Gebäude wegführt. Zur weiteren Orientierung können entsprechende 
Angaben am unteren Ende des Handlaufs sinnvoll sein (z. B. „BUS 
RECHTS“). 

• Die Verwendung von Pfeilen ist nicht zulässig.  
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 Maße für den 

Außenbereich 
In Abbildung 13 
angegeben unter 

Abstand der Scheitelpunkte 
benachbarter Rippen 

30 mm bis   50 mm a 

Rippenbreite (an der Messebene 
(2)) 

5 mm bis    15 mm b 

Abstand der Rippen (in der 
Messebene (2)) 

25 mm bis   35 mm c 

Rippenhöhe (gemessen von der 
Basis (3) bis zur Oberkante (1)) 

4 mm bis      5 mm h 

Die jeweiligen Messpunkte (1 = Oberkante; 2 = Messebene; 3 = Basis) sind den 
folgenden Skizzen zu entnehmen:

 
Abbildung 13: Maße der Rippenplatten (eigene Darstellung nach DIN 32984, Bild 1) 

 
Ausgestaltung der Noppenplatten: 

• als Abzweigefeld: 
⮚ Größe: 90 cm x 90 cm (in abzustimmenden Ausnahmefällen 

Reduzierung bis zu 60 cm x 60 cm) 
⮚ Anordnung der Abzweigefelder entsprechend der folgenden Skizze 

rechts- bzw. linksbündig oder mittig:

 
Abbildung 14: Anordnung von Bodenindikatoren nach DIN 32984 Punkt 5.2.3.2 
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• als Aufmerksamkeitsfeld an Treppen (DIN 32984) 
⮚ Breite: entsprechend der Breite der Treppe 
⮚ Tiefe: vorzugsweise 90 cm, mindestens 60 cm 
⮚ Anordnung:  

Abweichend von der Vorgabe der DIN 18040-1 ist das 
Aufmerksamkeitsfeld am unteren Treppenantritt in einem Abstand von 
60 cm vor der ersten Setzstufe gem. DIN 32984 Ziff. 5.7.1 zu 
platzieren. Damit wird zum einen vermieden, dass sich die 
Stufenmarkierung der ersten Trittstufe beim Hinabschreiten der Treppe 
visuell mit einem gleichfarbigen Aufmerksamkeitsfeld verbindet und 
zum anderen wird dem Entstehen einer Scheinstufe durch den großen 
Abstand vorgebeugt. Hierfür ist die Genehmigung einer 
Abweichung zu beantragen. Bei beengten Platzverhältnissen kann 
der Abstand reduziert werden (idealerweise  
1,5 x a; a = Auftrittsbreite).  

 
Abbildung 15: Negativbeispiel eines Aufmerksamkeitsfeldes an einer Treppe hinsichtlich der 
erforderlichen Kontraste nebst unscharfer Darstellung zur Verdeutlichung des nicht 
vorhandenen visuellen Kontrastes bei einer starken Sehbehinderung 

 

• als Aufmerksamkeitsfeld vor Türen: 
⮚ Breite: entsprechend der Breite der Tür 
⮚ Tiefe: 90 cm 
⮚ Besonderheit: Sauberlaufmatten können als Aufmerksamkeitsfelder 

verwendet werden 

• als Hinweis auf wichtige Anlaufpunkte 

• die einzelnen Noppen müssen folgende Eigenschaften aufweisen: 
⮚ Ausbildung als Kegelstümpfe, Kugelkalotten oder Pyramidenstümpfe 
⮚ Anordnung und Maße (+/- 0,5 mm): 
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 Maße für den 
Außenbereich 

In Abbildung 16 
angegeben unter 

diagonaler Abstand der 
Mittelpunkte benachbarter Noppen 
(1) 

40 mm bis 60 mm  a 

Noppenbreite bzw. Durchmesser 
(in der Messebene (2)) 

20 mm bis 30 mm b 

Diagonaler Abstand der Noppen 
(in der Messebene) 

20 mm bis 36 mm c 

Noppenhöhe (gemessen von der 
Basis (3) bis zur Oberkante (1)) 

4 mm bis    5 mm h 

 

(1) Der Abstand zwischen zwei Kugelkalotten auf der Basisebene darf an keiner 
Stelle geringer sein als 12 mm.  

(2) Die Noppenhöhe muss bei Kugelkalotten im bewitterten Außenbereich, d.h. dem 
Außenbereich, der Witterungseinflüssen ausgesetzt ist, mindestens 4,5 mm 
betragen. 

Die jeweiligen Messpunkte (1 = Oberkante; 2 = Messebene; 3 = Basis) sind den 
folgenden Skizzen zu entnehmen: 

 
Abbildung 16: Maße der Noppenplatten (eigene Darstellung nach DIN 32984, Bild 2) 

Die Bodenindikatoren (Rippen- und Noppenplatten) sind kontrastreich zum 
Umgebungsbelag (mindestens K=0,4; anzustreben ist ein Kontrast von bis zu 
K=0,7) auszubilden. Ein Begleitstreifen entsprechend der DIN 32984 ist erst bei 
einem Wert K < 0,4 erforderlich.  
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Der Mitarbeitereingang ist in das Bodenleitsystem zu integrieren. Eine Realisierung 
könnte wie folgt erfolgen:  

 

 

 
Abbildung 17: Möglichkeit der Anbindung des Mitarbeitereingangs in das Bodenleitsystem 
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i) Ausstattungsgegenstände im Außenbereich (Ziffer 4.5.4 der DIN 18040-1) 

Zu den Ausstattungselementen im Außenraum gehören zum Beispiel Schilder, 
Sitzelemente, Fahrradabstellplätze sowie Masten, Poller, Pflanzbehälter und 
Aufsteller. 

 

Die Funktion der Bewegungs- und Erschließungsflächen darf durch die Ausstattung 
nicht eingeschränkt werden (vgl. hierzu auch die Ausführungen unter VI.1.g).  

 

 
Abbildung 18: 3 Möglichkeiten zur Gestaltung von Ausstattungselementen 

 

Menschen mit eingeschränkter Kondition benötigen regelmäßig Möglichkeiten zum 
Pausieren oder Ausruhen. Sitzelemente sind daher ein wichtiger Bestandteil der 
Ausstattung des Außenraums. Erforderlich sind eine Sitzhöhe von mindestens 45 cm 
sowie eine stabile Rückenlehne und Armlehnen zum Abstützen; die Sitzfläche darf 
keine Neigung nach hinten aufweisen. 

  

Ausstattungselemente müssen visuell kontrastierend gestaltet und für die Erfassung 
mit dem Langstock durch blinde Menschen geeignet sein, z. B. indem sie: 

• bis auf den Boden herunterreichen (s. Abbildung 18a); 
• maximal 15 cm über dem Boden enden (s. Abbildung 18b); 
• durch einen mindestens 3 cm hohen Sockel, entsprechend den Umrissen 

des Ausstattungselements, ergänzt werden (s. Abbildung 18c). 

 (s. DIN 18040-1, Punkt 4.5.4) 



 Justiz NRW  Seite 31 
VI. Umsetzung der Vorgaben barrierefreien Bauens bei Neubauten von Gerichten und Staatsanwaltschaften in NRW 

28.04.2023 
 

j) Eingangsbereich (Ziffer 4.2.3 der DIN 18040-1) 
Der Eingangsbereich muss leicht auffindbar sein. Dies kann für sehbehinderte 
Menschen durch eine visuell kontrastierende Gestaltung des Eingangsbereichs zur 
Umgebungsfläche erreicht werden.  

Für blinde Menschen wird die leichte Auffindbarkeit durch das Bodenleitsystem im 
Außenbereich sichergestellt (s. Ziffer VI.1.g).  

 
Abbildung 19:  
Foto vom Eingangsbereich des Justizzentrums Gelsenkirchen und unscharfe Darstellung zur 
Verdeutlichung des weiterhin vorhandenen visuellen Kontrastes bei einer starken Sehbehinderung  
(Visus ca. 0,3) 

Außerdem muss der Eingangsbereich stufen- und schwellenlos erreichbar sein. 
Diesbezüglich wird auf die Ausführungen zur geneigten Verkehrsfläche und zur 
Rampe unter Ziffer VI.1.c) und 1.d) verwiesen. Bei der geneigten Verkehrsfläche gilt 
jedoch die Einschränkung, dass die Neigung am Eingang grundsätzlich nicht mehr 
als 3 % betragen darf. Bei einer Erschließungsfläche von bis zu 10 m Länge ist 
jedoch eine Längsneigung von bis zu 4 % möglich.  
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Soweit für seh- und mobilitätsbehinderte Besucherinnen und Besucher eine 
gesonderte Schleuse vorgesehen ist, sollte diese - unter Berücksichtigung des 
Sicherheitskonzepts - für diese Personengruppe möglichst auch als Ausgang dienen. 
Dies ist zum Beispiel durch Nutzung des Mitarbeitereingangs als barrierefreier 
Eingang und Ausgang möglich. Das Bodenleitsystem ist hierauf auszurichten.  

 
In der Schleuse selbst ist kein Bodenleitsystem erforderlich, weil die kontrollierende 
Wachmeisterin bzw. der Wachtmeister leitende Funktion übernimmt.   
 

 
Abbildung 20: Beispiel für ein Bodenleitsystem im Bereich der Schleuse 
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Abbildung 21: Information (Info-Point) 
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Abbildung 22: Gegen Unterlaufen zu sichernder Bereich mit Beispielen für eine Absicherung 

 

e) Handläufe (Ziffer 4.3.6.3 und 4.3.6.4 der DIN 18040-1 sowie Ziffer 5.2 der 
DIN 32986) 

Für die Ausgestaltung von Handläufen im Innenbereich (einschließlich der Vorgaben 
zur Anbringung der Handlaufinformationen) gelten die Ausführungen zu den 
Handläufen im Außenbereich unter Ziffer VI.1.f) entsprechend.  
 
In Ergänzung dieser Ausführungen sind folgende Vorgaben zum Inhalt der 
Handlaufinformation zu berücksichtigen: 

• Auf dem rechten Handlauf am Anfang einer aufwärtsführenden Treppe ist die 
Angabe, wohin die Treppe führt nebst ausgeschriebener Richtungsangabe 
aufzuführen (z. B. „ZUM 1.OG“). Am Ende dieses Handlaufs auf der nächsten 
Etage, ist die Etage, auf der man sich befindet, anzugeben (z. B. „1.OG“). 
Gleiches gilt für den rechten Handlauf am Anfang einer abwärtsführenden 
Treppe; es ist zunächst nebst ausgeschriebener Richtungsangabe 
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anzugeben, wohin die Treppe führt (z. B. „ZUM EG“). Am Ende dieses 
Handlaufs auf der nächsten Etage, ist wiederum die Etage, auf der man sich 
befindet, anzugeben (z. B. „EG“). 

• In der Entfluchtung dienenden Treppenhäusern ist auf den Ebenen, auf denen 
sich ein Notausgang befindet, auf der Handlaufbeschriftung der Begriff 
„Notausgang“ mit Richtungsangabe aufzuführen (z. B. „NOTAUSGANG 
RECHTS“). 

 
 

 
Abbildung 23: Handlaufinformationen 
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Bei Treppen ist eine waagerechte Weiterführung des Handlaufs von 30 cm Länge - in 
der normativ vorgegebenen Höhe - in Laufrichtung der Treppe vorzusehen. Dies 
garantiert einen sicheren Griff vor Benutzung der ersten Stufe. Zudem gibt dies die 
Möglichkeit, taktile Beschriftungen auf den waagerechten Abschnitten der Handläufe 
zu platzieren. Die waagerechte Weiterführung in Laufrichtung kann lediglich bei 
einem innenliegenden Handlauf (Treppenauge) am Treppenantritt (in aufwärts 
führender Laufrichtung) auf 15 cm reduziert werden, wenn sichergestellt ist, dass der 
Handlauf danach im Bereich des Treppenauges weitere 15 cm waagrecht 
weitergeführt wird.  

 

 

Abbildung 24: Möglichkeit der waagerechten Weiterführung des Handlaufs am Treppenauge 
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f) Aufzüge (Ziffer 4.3.5 der DIN 18040-1 sowie die DIN EN 81-70) 

 
 

Bei Einzelaufzügen müssen die Befehlsgeber an der Haltestelle (= außen vor dem 
Aufzug) in unmittelbarer Nähe der Schachttür liegen. Bei zwei oder mehr Aufzügen 
sind an jeder Wand zwischen zwei Schachttüren Befehlsgeber vorzusehen.  

Zwischen der Mittellinie eines Tasters zur Ecke von angrenzenden Wänden, ist ein 
seitlicher Mindestabstand von 50 cm einzuhalten.  

 

 
Abbildung 25: Mindestabstand zwischen Taster und angrenzenden Wänden 

 

Bei der Anordnung des Tasters außen vor Aufzügen sind schon zu Beginn der 
Planungen die Vorgaben für das Bodenleitsystem zu beachten (vgl. Ziffer VI.2.j). 

• Gegenüber von Aufzügen dürfen keine abwärts führenden Stufen oder 
Treppen angeordnet werden. Sind sie dort unvermeidbar, muss der 
Abstand 300 cm betragen. Räumlich abgegrenzte Treppenhäuser 
gegenüber einem Aufzug gelten nicht als Treppe in diesem Sinne.  

• Vor den Aufzugstüren ist eine Bewegungs- und Wartefläche von 
mindestens 150 cm x 150 cm zu berücksichtigen. Bei einer Überlagerung 
dieser Fläche mit anderen Verkehrsflächen muss ein Passieren des 
wartenden Rollstuhlnutzers möglich sein. Dies wird z. B. erreicht durch 
eine zusätzlich anzuordnende Durchgangsbreite von 90 cm. 
 

(vgl. DIN 18040-1, Punkt 4.3.5) 
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Für die Anordnung und Ausgestaltung der Taster außen vor Aufzügen gilt Folgendes:  

• Die Taster sind vertikal anzuordnen.  
• Sie sind visuell und taktil wahrnehmbar auszuführen.  
• Es sind je Fahrtrichtung getrennte Befehlsgeber vorzusehen.  
• Die Befehlsgeber sind mit einer Richtungsangabe zu versehen.  
• Die Richtungsangabe ist taktil auszuführen. Dabei muss die Zeichenhöhe 

zwischen 15 mm und 40 mm und die Erhabenheit mindestens 1,2 mm 
betragen. 

• Die Mindesthöhe von OKFF zur Mittellinie des untersten Tasters beträgt 
85 cm.  

• Die Maximalhöhe von OKFF zur Mittellinie des obersten Tasters beträgt 
110 cm.  

• Die Mindestmaße der Taster betragen 5 cm x 5 cm. 
• Es ist eine Rückmeldung der Betätigung und Befehlsannahme im Zwei-Sinne-

Prinzip vorzusehen (z. B. durch Beleuchtung und Druckpunkt oder 
Beleuchtung und akustischem Signal). 

• Die Betätigungskraft für den Befehlsgeber muss zwischen 2,5 N und 5,0 N 
liegen. 

• Auf Vertiefungen, in denen Taster angeordnet sein können, ist abweichend 
von der DIN EN 81-70:2018 zu verzichten, da dies die Auffindbarkeit und 
Anfahrbarkeit des Aufzugstasters erschwert.  

 

 
Abbildung 26:  
Negativbeispiel einer nicht gewünschten Vertiefung im Bereich des Tasters vor dem Aufzug 

 

Das Öffnen der Aufzugstür ist durch ein akustisches Signal anzuzeigen. 

Die lichte Öffnungsbreite der Aufzugs- und Fahrkorbtüren muss mindestens 90 cm 
betragen.  

Die Abmessungen des Fahrkorbes müssen mindestens dem Typ 2 nach der DIN EN 
81-70 (Tabelle 3) entsprechen; das heißt die lichte Fahrkorbbreite muss mindestens 
110 cm und die lichte Fahrkorbtiefe mindestens 140 cm betragen. Diese Maße 
dürfen nicht vertauscht werden, da die Funktionalität sonst nicht gewährleistet ist.  
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Die Aufzugs- und Fahrkorbtüren müssen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität 
mindestens 6 Sekunden geöffnet bleiben.  

Für die Ausgestaltung des Fahrkorbs gelten folgende Vorgaben: 

• Es ist ein senkrechtes und ein waagerechtes Fahrkorbtableau vorzusehen.  
• Für die Auswahl des Anbringungsortes des senkrechten Fahrkorbtableaus, ist 

die DIN EN 81-70 (Ziffer 5.4.2.3.5) maßgebend; das waagerechte 
Fahrkorbtableau ist an der gegenüberliegenden Wand des Fahrkorbes 
vorzusehen.  

• Es ist ein Handlauf an der Seitenwand, an der sich das senkrechte 
Fahrkorbtableau befindet, vorzusehen. Im Bereich des waagerechten 
Fahrkorbtableaus darf kein Handlauf angeordnet werden.  

• Der runde oder ovale Querschnitt des Handlaufs muss zwischen 3 cm und 
4,5 cm betragen. 

• Der Abstand zwischen Handlauf und Wand muss mindestens 3,5 cm 
betragen.  

• Die Oberkante des Handlaufs muss 90 cm OKFF (± 2,5 cm) betragen. 
• Offene Handlaufenden sind zu vermeiden. Bei vorspringenden Enden sollte 

der Handlauf zur Innenwand gebogen werden. 
• Ein Spiegel ist grundsätzlich an der gegenüberliegenden Wand der 

Fahrkorbtüren (Mindestabstand von 30 cm zwischen dem Boden und dem 
Spiegel) vorzusehen. Dies gilt auch bei Durchladern; hier sind beide Türen zu 
verspiegeln. Sollte dies ausnahmsweise bei einem Durchlader aus Glas nicht 
möglich sein, ist eine spiegelnde Decke vorzusehen.  
Die Innenwände sollten mit matten Oberflächen zur Verhinderung von 
Reflexionen, optischen Täuschungen und Blendungen, die durch Lichtquellen 
hervorgerufen werden, vorgesehen werden. 
 

 
Abbildung 27:  
Position des waagerechten Bedientableaus (rot) und des senkrechten Bedientableaus (blau) in 
verschiedenen Aufzugstypen 
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Abbildung 28: Anordnung und Ausgestaltung der Befehlsgeber des senkrechten Bedientableaus 

 

  




